
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 31 (1915)

Heft: 48

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


»tr. 4§ gHufïe. fd&fticls. („9Jiei(ferbIatt")

ein £anbroetf, für ©eroerbe uttb Qnbuftrie, für bte

faufmännifdhe Stidjtung geh eignet ober oietielc^t für eine

n>iffenfcf)aftli(f}e VerufSart, bte etne SBetterbilbung an
böseren Sepangalten nötig madfjt. ©tne roohlentroicfelte
Sanbroirtfdhaft, etn lebensfähiger £janbroerferftanb, eine
gut entroicfelte Qnbuftrte finb nur möglich, roenn tüchtige
ArbeitSfräfte jur Verfügung fteljen.

Vielfach hobeln bie ©Item in falfdher, oerblenbeter
Siebe nidp im Qntereffe beS KtnbeS. SßetI btefer Sdfjuler,
jener Kamerab, jener Verroanbte einen beftimmten Veruf
ergriffen hat, barf ihr KinD feinen einfachem mahlen.
„Sltetn ©ohn, meine SodEjter foE eS beffer befommen,
als idb eS gehabt habe", fo pigt eS. äBte roenn eS im
Seben auf eine oornehm erfdheinenbe VerufSart anfäme
unb nidht otelmehr auf bte Vebeutung unb Vefrlebigung,
bie ber SJlenfdh in einem Veruf, in einer SebenSftellung
erlangt. ®arum ift eS nidht oorteilhaft gehanbelt, roenn
abgelenft roirb oon ber Sanbroirtfdhaft unb oom ganb»
roerf. VfHch* ber ©dfjule ift eS, auf bie Vebeutung unb
ben ©egen ber fpanbarbeit hlujuroetfen, unb bahtn ju
roirfen, bag fie nach ihrem SBert roieber bie oerbiente
©infdhägung erfahre.

Qnbern jtdh ber ©chroeijer immer mehr oom $anb»
roerf jurücfjog, haben frembe fjänbe unb frembeS Kapital
fidh bei unS breit gemacht. SBenn roir roieber mehr ein»

hetmifdjje ArbeitSfräfte gerotnnen, förbern roir bie oolfS»

roirtfdhafili^e Kraft unfereS SanbeS im ©inn oermehrter
©elbftänbigfett unb oermehrter Unabhängigfett oom
AuSlanb.

®urch eine gute VerufSroahl foE alfo bem ©tnjelnen
eine fiebere fünftige ©çiftenj gefdhaffen roerben unter
befter AuSnfipng feiner Einlagen unb Kräfte; bie ©e»

famtheit aber, b. h- ber roirtf^aflliehe Organismus un»
fereS SanbeS, foE bie erforberltebe 3al)l tüdhtiger VerufS»
Jeute _
' @S mug nun erwartet roerben, bag auch bie Organe

ber ©dhule, ©dhulbehörben unb Sehrer baju beitragen,
bag bie auS ber ©ehule auStretenben Ktnber einen Veruf
roählen, ber ihren tnteflefiueflen unb phgfifc^en Anlagen

entfpridht.

Aufgabe ber ©ehule ift eS, bte jungen Seute aufju»
Hären, bamit fie ftc£> nidht in bie ©ehretbftuben brängen,
too oft nur medhanifdEje Arbeit geletftet roerben fann,
fonbern bag fie einen 93eruf ergreifen, ber eine gute
roirtfdhaftlidhe ©çigenj ftdhert, moralifthe Vefrtebigung
gewährt unb förperli^e unb geiftige ©efmtbhelt erhält.
©pejteE in ber faufmännifdhen VerufSridhtung ift roegen
flberprobuftion Surücfhaltung geboten, unb inSbefonberS
in jenen gäflen, wo eS ftch nach ber ganjen Veranlagung
beS ©dhülerS, foroett bie ©rgebniffe ber Schularbeit etn

Urteil fdhon julaffen, offengdfjtltdh nicht um AuSfidfjt auf
eine gefid&erte SebenSfteEung hanbeln fann. Auch tn ab»

hängiger ©teEung roerben in oermehrtem SJtage oielfeitige
©pradhfenntniffe, redhnerifdhe Vegabung unb eine fdhöne

^anbfehrift oerlangt.
®er Sehrer, ber in mehrjähriger Arbeit fidh ein Urteil

gebilbet hat über bie förpetlidhen, geiftigen unb fittlichen
Anlagen beS ©dhülerS, oft ein beffereS als bte ©Itéra,
roirb rote faum jemanb anberS tn ber Sage fein, ben
©Item unb bem ©dhüler bei ber VerufSroahl mit fetnem
State jur Seite ju flehen. ®er Sehrer roirb im Unterricht
in ben oberen Klaffen mit ben ©dpiern bie VerufSroahl
im aEgemeinen nach ihrer Vebeutung, nach ben oerfdhie»
bener. ajlöglichfetten, nach ben burc| bie äeitlage gege
benen Vefonberhetten befpredhen. @r roirb ftdh bei jebem
etnjelnen ©djfiler erfunbigen, welchem Veruf er ftch

jutoenben roiE; er roirb bem ©dhüler taten, roenn er
finbet, bag bie SDBahl nidht glücffidh ift. @r roirb ftch

auch mit ben ©Item ins ©InoerftänbntS fepn unb ihnen
beiftehen mit fetnem Etat, um ihnen ben ©ntfcïjlug ju
erleichtern. Vor aEem aber roirb er auch auf bte golgen
ber Veruflofigfeit tn moralifdher unb oolfSroirtfchafttidber
|)inftdht htnroeifen.

®a anzunehmen ift, bag bte Sehrer tn ber fdfjroierigen
EJtaterte nidht ohne roettereS beroanbert finb, fo roerben
fte in 3meifelSfäEen gut tun, ftdh mit bem fantonalen
SehrlingSpatronat (^ßräftbent : §err ifßrof. fehler-KeEer,
©djfaffhaufen) in Verbinbung ju fepn. ©enannte 3nfti=
tution beforgt auch bie Vermittlung oon SehrfteEen,
Überwachung roährenb ber Sepjett unb geroährt an
unbemittelte Seplinge unb Sehrtöcper Unterftüpmg.
Auch oerfenbet baS fantonale SehrlingSpatronat auf Ver»
langen jebem Sehrer gratis baS ^eftdfjen „®te SEBahl
eines geroexblidhen VerufeS", aBegleitung für ©Item,
©<hul= unb aBaifenbehöcben.

3ut weitem Orientierung über bie grage ber VerufS»
roahl fteEt bte ©rjtehungSbireftion ben ©c|ulbibliothefen
unb ©dhulbehörben bie Vrofdhüre oon Osfar fpöp, 3ürich,
ju, betitelt: „Etatfdhläge jur VerufSroahl".

Um aiuffchlug ju erhalten, welches bei uns bte be=

oorjugten VerufS=Vidhtungen ber Knaben unb SJtäbchen
finb, gebenft ber ©rjtehungSrat ftatiftifdhe Erhebungen
ju machen. ®te ©dhulbehörben roerben beShalb etnge»
laben, tn einer Vetlage jum ©dhulberidht, erftmalS auf
@nbe 3lpril 1916, bem ©rjiehungSrat mitzuteilen :

1. 3Bie oiele ©dhüler unb ©dhülertnnen im Veridht»
jähre auS ber ©dhule ausgetreten finb.

2. 3BeIchen Veruf fte ergriffen haben ober ju er»
greifen gebenfen.

Schwei}. »}etglett»23ereitt. ®er bisherige ©efchäfts»
führet SEI. ®icfmann hat tnfolge fetner ^Berufung in
Die Seitung einer neu ju grünbenben 3ljetglen» unb
2lpparatefabrif um fetne ©ntlaffung aus bem ®ienfte
beS S. A.-Y. nachgefudht. §errn ®iümann îommt baS
Verbienft ju, ben ©dfjroetj. Ijetplen Veretn gegrünbet
unb als beffen ©efdhäftSführer eine erfolgreiche Sätigfett
entroicfelt ju haben. @r roirb beim Verbanbe bleiben
unb baS Vijepräftbium fibernehmen. 3ln fetne ©tefle als
©efdhäftSführer tritt £>etr Vrof. ©. g. Keel, Ingenieur,
ber bisherige Vijepräfibent. ®er @ih beS VerbanbeS ift
Vafet.

©eroer&eoetein ©h«r. 3lm 14. gebruar abenbs
roar ber ©eroerbeoeretn im $otel „®ret Könige" oer»
fammelt, um einen Vortrag beS fdhroeijerifä)en ©eroetbe»
fefretärS Dr. Volmar auS Vern, über „giele ber
© eroer bepolitif" entgegenjunehmen. VatSherr 3.
Schütter, als VeretnSpräfrbent, eröffnete bie mägig
jahlreidh befudhte Verfammlung mit einer lurjen Orien»
tierung, tn welcher er bie EEotroenbigfeit ber Velepung
inbejug auf bie jeitgemägen Veftrebungen im ©eroerbe
heroorhob. ®er Veferent fam feiner Slufgabe tn treff»
Hdher Sßetfe nadh, inbem er feine 3uhörer in Haren,
gemeinoerftänblichen Ausführungen mit ben fielen ber
©eroerbepolitif beîannt machte. 3ebe politic, unb fo
auch bie ©eroerbepolitif, mug jielberougt fein. ©Sift
beShalb oon grögter SSBidhtigfeit, bag bie ©eroerbe»
lreibenben ftdh über bte ju erftrebenben 3tele im Klaren
feien, um btefelben gefcgloffen ju oerfolgen. ®ie ©eroerbe»
politif foE aber nidht felbftänbig unb oom politifcfien
Seben loSgelöft betrteben roerben, fonbern btefeS ift felbft»
oerftänblidh ju berüdfftdhtigen. ©Ine gefunbe aEgemetne
Volitif roirb beShalb auch bte görberung beS ©eroetbeS
in ihr Vragramm aufnehmen. ®ie ju erftrebenben
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ein Handwerk, für Gewerbe und Industrie, für die
kaufmännische Richtung sich eignet oder vielleicht für eine

wissenschaftliche Berufsart, die eine Weiterbildung an
höheren Lehranstalten nötig macht. Eine wohlentwickelte
Landwirtschaft, ein lebensfähiger Handwerkerstand, eine
gut entwickelte Industrie sind nur möglich, wenn tüchtige
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Vielfach handeln die Eltern in falscher, verblendeter
Liebe nicht im Interesse des Kindes. Weil dieser Schüler,
jener Kamerad, jener Verwandte einen bestimmten Beruf
ergriffen hat, darf ihr Kinv keinen einfachern wählen.
„Mein Sohn, meine Tochter soll es besser bekommen,
als ich es gehabt habe", so heißt es. Wie wenn es im
Leben auf eine vornehm erscheinende Berufsart ankäme
und nicht vielmehr auf die Bedeutung und Befriedigung,
die der Mensch in einem Beruf, in einer Lebensstellung
erlangt. Darum ist es nicht vorteilhaft gehandelt, wenn
abgelenkt wird von der Landwirtschaft und vom Hand-
werk. Pflicht der Schule ist es, auf die Bedeutung und
den Segen der Handarbeit hinzuweisen, und dahin zu
wirken, daß sie nach ihrem Wert wieder die verdiente
Einschätzung erfahre.

Indem sich der Schweizer immer mehr vom Hand-
werk zurückzog, haben fremde Hände und fremdes Kapital
sich bei uns breit gemacht. Wenn wir wieder mehr ein-
heimische Arbeitskräfte gewinnen, fördern wir die volks-
wirtschaftliche Kraft unseres Landes im Sinn vermehrter
Selbständigkeit und vermehrter Unabhängigkeit vom
Ausland.

Durch eine gute Berufswahl soll also dem Einzelnen
eine sichere künftige Existenz geschaffen werden unter
bester Ausnützung seiner Anlagen und Kräfte; die Ge-
samthett aber, d. h. der wirtschaftliche Organismus un-
seres Landes, soll die erforderliche Zahl tüchtiger Berufs-

' Es muß nun erwartet werden, daß auch die Organe
der Schule, Schulbehörden und Lehrer dazu beitragen,
daß die aus der Schule austretenden Kinder einen Beruf
wählen, der ihren intellektuellen und physischen Anlagen

entspricht.

Aufgabe der Schule ist es, die jungen Leute aufzu-
klären, damit sie sich nicht in die Schreibstuben drängen,
wo oft nur mechanische Arbeit geleistet werden kann,
sondern daß sie einen Beruf ergreifen, der eine gute
wirtschaftliche Existenz sichert, moralische Befriedigung
gewährt und körperliche und geistige Gesundheit erhält.
Speziell in der kaufmännischen Berufsrichtung ist wegen
Überproduktion Zurückhaltung geboten, und tnsbesonders
in jenen Fällen, wo es sich nach der ganzen Veranlagung
des Schülers, soweit die Ergebnisse der Schularbeit ein
Urteil schon zulassen, offensichtlich nicht um Aussicht auf
eine gesicherte Lebensstellung handeln kann. Auch in ab-

hängiger Stellung werden in vermehrtem Maße vielseitige
Sprachkenntnisse, rechnerische Begabung und eine schöne

Handschrift verlangt.
Der Lehrer, der in mehrjähriger Arbeit sich ein Urteil

gebildet hat über die körperlichen, geistigen und sittlichen
Anlagen des Schülers, oft ein besseres als die Eltern,
wird wie kaum jemand anders in der Lage sein, den
Eltern und dem Schüler bei der Berufswahl mit seinem
Rate zur Seite zu stehen. Der Lehrer wird im Unterricht
in den oberen Klassen mit den Schülern die Berufswahl
im allgemeinen nach ihrer Bedeutung, nach den oerschie-
denen Möglichkeiten, nach den durch die Zeitlage gege
denen Besonderheiten besprechen. Er wird sich bei jedem
einzelnen Schüler erkundigen, welchem Beruf er sich

zuwenden will; er wird dem Schüler raten, wenn er
findet, daß die Wahl nicht glücklich ist. Er wird sich

auch mit den Eltern ins Einverständnis setzen und ihnen
beistehen mit seinem Rat, um ihnen den Entschluß zu
erleichtern. Vor allem aber wird er auch auf die Folgen
der Beruflosigkeit in moralischer und volkswirtschaftlicher
Hinsicht hinweisen.

Da anzunehmen ist, daß die Lehrer in der schwierigen
Materie nicht ohne weiteres bewandert sind, so werden
sie in Zweifelsfällen gut tun, sich mit dem kantonalen
Lehrlingspatronat (Präsident: Herr Prof. Jetzler-Keller,
Schaffhausen) in Verbindung zu setzen. Genannte Jnsti-
tution besorgt auch die Vermittlung von Lehrstellen,
Überwachung während der Lehrzeit und gewährt an
unbemittelte Lehrlinge und Lehrtöchter Unterstützung.
Auch versendet das kantonale Lehrlingspatronat auf Ver-
langen jedem Lehrer gratis das Heftchen „Die Wahl
eines gewerblichen Berufes", Wegleitung für Eltern,
Schul- und Waisenbehörden.

Zur weitern Orientierung über die Frage der Berufs-
wähl stellt die Erziehungsdirektion den Schulbibliotheken
und Schulbehörden die Broschüre von Oskar Höhn, Zürich,
zu, betitelt: „Ratschläge zur Berufswahl".

Um Aufschluß zu erhalten, welches bei uns die be-
vorzugten Berufs-Richtungen der Knaben und Mädchen
sind, gedenkt der Erztehungsrat statistische Erhebungen
zu machen. Die Schulbehörden werden deshalb einge-
laden, in einer Betlage zum Schulbericht, erstmals auf
Ende April 1916, dem Erziehungsrat mitzuteilen:

1. Wie viele Schüler und Schülerinnen im Bericht-
jähre aus der Schule ausgetreten sind.

2. Welchen Beruf sie ergriffen haben oder zu er-
greifen gedenken.

Schweiz. Azetylen-Verein. Der bisherige Geschäfts-
führer M. Dickmann hat infolge seiner Berufung in
die Leitung einer neu zu gründenden Azetylen- und
Apparatefabrik um seine Entlassung aus dem Dienste
des 8. ^.-V. nachgesucht. Herrn Dickmann kommt das
Verdienst zu, den Schweiz. Azetylen-Verein gegründet
und als dessen Geschäftsführer eine erfolgreiche Tätigkeit
entwickelt zu haben. Er wird beim Verbände bleiben
und das Vizepräsidium übernehmen. An seine Stelle als
Geschäftsführer tritt Herr Prof. C. F. Keel, Ingenieur,
der bisherige Vizepräsident. Der Sitz des Verbandes ist
Basel.

Gewerbeverein Chnr. Am 14. Februar abends
war der Gewerbeveretn im Hotel „Drei Könige" ver-
sammelt, um einen Vortrag des schweizerischen Gewerbe-
sekretärs Dr. Volmar aus Bern, über „Ziele der
Gewerbepolitik" entgegenzunehmen. Ratsherr I.Schütter, als Vereinspräsident, eröffnete die mäßig
zahlreich besuchte Versammlung mit einer kurzen Orien-
tierung, in welcher er die Notwendigkett der Belehrung
inbezug auf die zeitgemäßen Bestrebungen im Gewerbe
hervorhob. Der Referent kam seiner Aufgabe in trefft
licher Weise nach, indem er seine Zuhörer in klaren,
gemeinverständlichen Ausführungen mit den Zielen der
Gewerbepolitik bekannt machte. Jede Politik, und so
auch die Gewerbepolitik, muß zielbewußt sein. Es ist
deshalb von größter Wichtigkeit, daß die Gewerbe-
treibenden sich über die zu erstrebenden Ziele im Klaren
seien, um dieselben geschlossen zu verfolgen. Die Gewerbe-
Politik soll aber nicht selbständig und vom politischen
Leben losgelöst betrieben werden, sondern dieses ist selbst-
verständlich zu berücksichtigen. Eine gesunde allgemeine
Politik wird deshalb auch die Förderung des Gewerbes
in ihr Programm aufnehmen. Die zu erstrebenden
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ßiele 'Der ©eroerbepolitiî fönnen manigfacher 3ïrt fein,
je nachbem fte bie Bestehungen beS ©eroetbeS jum
©emeinroefen ober ben anberen ©rroerbSgruppen, alfo
©ritte ober aber beffen innere Sage unb innere Ver«
bältniffe betreffen, ©o läfit ficf) eine äußere unb eine
innere ©e roerb epolitif unteriä)etben. gn ber
äußeren [ßolitif ftnb roteber bie Beftrebungen auf eib«

genöfjifchem, fantonalem unb fommunalem ©eblete auS«
einanber gu halten. Stuf elbgenöffifdjetn ©ebiete liegt
eine grofje Stufgabe ber ©eroerbepoliiif in exfter Einte
in ber VerroirHtchung unb im Ausbau ber eib«
genöffifäjen ©eroerb egefehgebung. ^anbelt
fich oor atîem um bie gefe^Hcbe [Regelung betreffenb
Den ©chuij beS ©eroerbeS, ben unlauteren SBettberoerb,
baS |janfterroefen ic. ©er Krieg fann foldje Steuerungen,
Veränberungen im ©efolge haben, bafj bie je^igt Situation
eine roefentliche Umgeftaltung erfährt. SBahrfdj einlief)
roerben fief) um unfere ©renjen jmei grofje 2BirlfdE)aft§=
Helfe bilben, Derjenige ber jetzigen ©ntentemädjte unb ber
ber SRittelmädjte. ©amit ber Heine KretS in unferer
©tf)meij oon ben beiben anberen mächtigen nic^t gletch«
fam abforbxert toerbe, müffen mir befonberS baS ©eroerbe

flarf machen. ®aS ift ein fmuptjiel ber ©eroerbe*
politif. ©3 muff ba audj ben ©cfjâben beS ©eroerbeS

ju Setbe gerüeft roerben, tn exfter Sinie bem unlauteren
SBettberoerb, ber tn ber Çaupifadje bodh fremben Ur«
fpcungS ift. — AlSbann hanbelt e§ ftcfj um baS ©tfeh
betr. bie Arbeit in ben ©eroerben unb bie AuS»
füh.rung beS gabrifgefeheS. £ier ift befonberS
an bie AuSführungSoerorbnung ju benfen, roeldje bie

berechtigten gnlereffen beS ©eroerbeS billig beröcEfi^tigen
unb auch ntäjt allju bureaufratifcf) gehanbljabt roerben
fott. ©eSljalb ift eine gute Vertretung in ber gabrif«
ïommiffion für baS ©eroerbe non großer 2Bid)tigfeit,
Betreffenb bie Ausarbeitung ermähnter Àuêfuhroetorbnung
bat BunbeSrat ©alonber ©ntgegenfommen gegeigt ©er
f^roeijer. ©itoerbeoerein ^at tn ber betr. ïommiffion
eine Vertretung erhalten. — Auch tnbejug auf baS ©efet)
über bie Ktanfen« unb UnfaHoerficherung ift bas Auge
offen su halten, bamit beffen Ausführung nid^t in einer
für baS ©eroerbe nachteiligen 9Beife erfolge. SBidjtig ift
baS fßoftulat ber [Reform beS ©ubmtffionSroefenS auf
allen ©ebteten unb ein ebenfalls h^chft roicf)tigeS ©ebtei
ber ©eroerbepolitiî ift baS Qollroefen; benn hier roerben
fieb ua<b bem Kriege bebeutenbe Veränberurtgen ooüsiehen.

Auf bem ©ebiete ber fantonalen Volitif roären
als fpauptjiele bie AuSbilbung fce§ geroerblichen @djul«
roefenS, bie [Reform beS ©ubmifjtonSroefenS unb bie an«
gemeffene Vertretung in ben Behörben su nennen. gn
ber ©emeinbe ift roieber bie [Reform beS ©ubmiffionS«
roefenS ansufireben, fetner bie görberung beS geroerb«
liehen ©cljulroefenS ec.

©te innere ©eroerbepolitiî hat ein befonbereS
Augemnetf auf bie gute fachtidje AuSbilbung su rieten,
auf eine gute Buchführung, bie [Reform beS KaffaroefenS
2c 2c. 9118 £auptmittel sur Streichung bitfer 3tele
nannte ber [Referent: Drganifation unb [ßreffe unb machte
hier fehr tutereffante ÜluSführungen, bie roir jeboct) über=

gehen müffen, um nicht allsufehr über ben gewöhnlichen
[Rahmen eines Berichtes htuauSsugehen.

9tu§ ber ©iéîuffion, bie ben breiten [Raum oon fünf
Biertelftunben beanfprudhte unb fich burdjgängig tn s«=

ftimmenbem ©inne sum [Referenten beroegte, ermähnen
roir nur baS Votum be§ fantonalen ©eroerbefefretärS,
^errn [Ragas, ber auS ben ©tfahrungen fetner eigenen
Sätigfeit fc^öpfte, jeboch feine optimifiifchen Soblteber
ansuftimmen oermochte unb als ©runb alles UebelS bte
öntereffelofigfeit bei Unterftühung ber Beftrebungen sur
fpebung be§ ©eroerbeS branbmarfte. ®te Verfammlung
enbete UVi Uhr mit einem 2lppeE s" reger allgemeiner

SRitarbeit, für welche bie [Richtlinien, roie oorftehenb an=
gebeutet, ben ©ioff nicht fo rafch ausgehen Iaffen Dürften.

f ©chmishmeiftCE ©cotg ©eahart ia ßas«ra ftarb
am 21. fjebtuar an einem ©chlaganfaü im 9llter oon
erft 39 fahren. @r roar ein fehr tüchtiger SReifter unb
Çuffdhmieb.

griftuerlangerttttg für ürfiaöUMgSpatettfe, ®er
BunbeSrat hat über bie Verlängerung ber grift
für bie Ausführung patentierter ©rfinbungen
folgenben Befcfjlufî gefaxt: Sic Dreijährige griff, nach
Deren Ablauf gemä^ Art. 18 beS BunbeSgefeheS oom
21. Quni 1907 über bie ©rftnbungSpatente jebermann,
ber ein Qntereffe nachroetft, beim ©ericht bte ïlage auf
Söf'chung eines [ßatenteS fteHen fann, falls bis sur An*
hebung ber ïlage bie ©iftiibung im Qnlanb nicht in an=
gemeffener SBetfe ausgeführt roorben ift, roirb nach emem
3eitpunft nerlängert, ben ber BunbeSrat fpäter feftfehen
roirb. Bis su btefem 3eitp unît fann ferner bie SöfdjungS»
flage mit Besug auf folche patente nicht angehoben
roerben, fur bte nor 3nfraft treten beS obigen BefchluffeS
bte in Art. 18 beS ermähnten BunbeSgefetjeS feftge)e§te
breijährige griff fdhon abgelaufen ift. ®iefer Befdhlu^
trat am 20. gebruar 1916 in ïraft.

©(hffleijcrlfdhe AaSfteHaag oon JRnftfrn Der Spiel«
jooteahroache n»ö Der »efdhSftigangSmittel für ïiaDer
ta 3SHi!h. ®te ©dhroeiserifche gentralftelle für baS AuS«
fteHungSroefen, sugteidh ©chroeisertfcheS 9Rach m eis«
bureau für Besug unb Abfaij oon 2Baren in
3üridh oeranftaltet oom 15. SRärs bis 15. April 1916
tn ben [Räumen beS ïunftgeroerbemufeumS .Qûridj etne
AuSfteüung oon SÖRuftem Der ©oteTroarerbrctroSe tfrtb
Der BefchäftigungSmittel für ïinber. ©S hanbelt fich
hiebei ausfchltefjlich barum, SBieberoetfäufern sur Drten«
tterung über ben ©tanb ber gnbuftrte unb su Befiel«
lungen ©elegenheit su geben.

®er 3 ro e cf ber AuSfteüung ift ein ooüftänbig fauf«
männifdher, etne beforatioe AuSfiattung, rote fte bei
öffentlichen AuSftcüungen nötig ift, fäüt baher ooüftänbig
roeg; Dagegen roirb tn ben ïreifen in- unb auSlänbifcher
^änbler auSgiebig für ben Befucf) ißropaganba gemalt,
©in Katalog tn brei Sprachen ift oorgefehen. geber
Eetlnehmer mu^ entroeber burdh einen eigenen Ange«
fteüten ober burch baS gemeinfame faufmännifche Bureau
an ber AuSfteüung oertreten fein. ®a ein BunbeSbei«
trag an bie Kofteit gefiebert ift, fo roerben auch bie AuS«
lagen für bie Beteiligung fehr mäfjtg fein. ®teS ift um
fo mehr s« begrüben, ba eS ftdE> bei ber ©rfteüung ber
in grage ftehenben SBaren oft um minber bemittelte unb
hauStnbuftrieüe Kretfe hanbelt.

Sine Berfamntlttng De# gettC£to?hr»Dffiiier!orp3
Der StaDt gürtch oerhanbelte über eine neue Vor»
läge für bte Schaffung einer BerufS geuer
roehr. ®er projeftterte Bau bei ber Stierarsneifdjule
ift mit ben nötigen SBerffiätien, Bureauj, Wohnungen
für einen SRannfchaftSbeftanb oon 30 bis 35 berechnet
unb bte Anfchaffung ber nötigen Automobile ufro. roürbe
einen Koftenaufroanb oon über 500,000 gr. erforbern.
getner rourbe mitgeteilt, ba§ im fommenben ©ommer
bte ®elegterten» Verfammlung beS fchroelj. geuetroehr«
Vereins tn gürich tagt.

Aa3 De» Seridhtea Der ©djaieiserifchea ar6eit3«
Sinter, ©t. ©allen: ©te [Rachfrage nach Arbeits«
fräften ift auf aüen ©ebteten roefentltch surüdgegangen ;
etne brücfenbe ArbeitSlofigfeit ift aber tro^bem nicht be=

merfbat. [Rorfchach: Unoeränbert flaue ©efd)äftS»
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Ziele der Gewerbepolitik können manigfacher Art sein,
je nachdem sie die Beziehungen des Gewerbes zum
Gemeinwesen oder den anderen Erwerbsgruppen, also
Dritte oder aber dessen innere Lage und innere Ver-
Hältnisse betreffen. So läßt sich eine äußere und eine
innere Gewerbepolitik unterscheiden. In der
äußeren Politik sind wieder die Bestrebungen aus eid-
genössischem, kantonalem und kommunalem Gebiete aus-
einander zu halten. Auf eidgenössischem Gebiete liegt
eine große Aufgabe der Gewerbepolmk in erster Linie
in der Verwirklichung und im Ausbau der eid-
genössischen Gewerbegesetzgebung. Es handelt
sich vor allem um die gesetzliche Regelung betreffend
den Schutz des Gewerbes, den unlauteren Wettbewerb,
das Hausierwesen zc. Der Krieg kann solche Neuerungen,
Veränderungen im Gefolge haben, daß die jetzige Situation
eine wesentliche Umgestaltung erfährt. Wahrscheinlich
werden sich um unsere Grenzen zwei große Wirtschafts-
kreise bilden, derjenige der jetzigen Ententemächte uns der
der Mittelmächte. Damit der kleine Kreis in unserer
Schweiz von den beiden anderen mächtigen nicht gleich-
sam absorbiert werde, müssen wir besonders das Gewerbe
stark machen. Das ist ein Hauptziel der Gewerbe-
Politik. Es muß da auch den Schäden des Gewerbes
zu Leibe gerückt werden, in erster Linie dem unlauteren
Wettbewerb, der in der Hauptsache doch fremden Ur-
sprungs ist. — Alsdann handelt es sich um das Gesetz
betr. die Arbeit in den Gewerben und die Aus-
führung des Fabrikgesetzes. Hier ist besonders
an die Ausführungsverordnung zu denken, welche die

berechtigten Interessen des Gewerbes billig berücksichtigen
und auch nicht allzu bureaukratisch gehandhabt werden
soll. Deshalb ist eine gute Vertretung in der Fabrik-
kommission für das Gewerbe von großer Wichtigkeit.
Betreffend die Ausarbeitung erwähnter Äusfuhrverordnung
hat Bundesrat Calonder Entgegenkommen gezeigt Der
schweizer. Gìwerbeverein hat in der betr. Kommission
eine Vertretung erhalten. — Auch inbezug auf das Gesetz
über die Kranken- und Unfallversicherung ist das Auge
offen zu halten, damit dessen Ausführung nicht in einer
für das Gewerbe nachteiligen Weise erfolge. Wichtig ist
das Postulat der Reform des Submisstonswesens auf
allen Gebteten und ein ebenfalls höchst wichtiges Gebiet
der Gewerbepolitik ist das Zollwesen; denn hier werden
sich nach dem Kriege bedeutende Veränderungen vollziehen.

Auf dem Gebiete der kantonalen Politik wären
als Hauptziele die Ausbildung des gewerblichen Schul-
wesens, die Reform des Submissionswesens und die an-
gemessene Vertretung in den Behörden zu nennen. In
der Gemeinde ist wieder die Reform des Submissions-
wesens anzustreben, ferner die Förderung des gewerb-
lichen Schulwesens :c.

Die innere Gewerbepolitik hat ein besonderes
Augenmerk auf die gute fachliche Ausbildung zu richten,
auf eine gute Buchführung, die Reform des Kaffawesens
w :c. Als Hauptmittel zur Erreichung dieser Ziele
nannte der Referent: Organisation und Presse und machte
hier sehr interessante Ausführungen, die wir jedoch über-
gehen müssen, um nicht allzusehr über den gewöhnlichen
Rahmen eines Berichtes hinauszugehen.

Aus der Diskussion, die den breiten Raum von fünf
Viertelstunden beanspruchte und sich durchgängig in zu-
stimmendem Sinne zum Referenten bewegte, erwähnen
wir nur das Votum des kantonalen Gewerbesekretärs,
Herrn Ragaz, der aus den Erfahrungen seiner eigenen
Tätigkeit schöpfte, jedoch keine optimistischen Loblieder
anzustimmen vermochte und als Grund alles Uebels die
Interesselosigkeit bei Unterstützung der Bestrebungen zur
Hebung des Gewerbes brandmarkte. Die Versammlung
endete 11V> Uhr mit einem Appell zu reger allgemeiner

Mitarbeit, für welche die Richtlinien, wie vorstehend an-
gedeutet, den Stoff nicht so rasch ausgehen lassen dürften.

ch Schmiedmeister Georg Gezchart iu Luzern starb
am 21. Februar an einem Schlaganfall im Alter von
erst 39 Jahren. Er war ein sehr tüchtiger Meister und
Hufschmied.

Fristverlängerung für Erfmduugspatente. Der
Bundesrat hat über die Verlängerung der Frist
für die Aus führung patentierter Erfind un gen
folgenden Beschluß gefaßt: Die dreijährige Frist, nach
deren Ablauf gemäß Art. 18 des Bundesgesetzes vom
21. Juni 1907 über die Erfindungspatente jedermann,
der ein Interesse nachweist, beim Gericht die Klage auf
Löschung eines Patentes stellen kann, falls bis zur An-
Hebung der Klage die Eisindung im Inland nicht in an-
gemessener Weise ausgeführt worden ist, wird nach einem
Zeitpunkt verlängert, den der Bundesrat später festsetzen
wird. Bis zu diesem Zeitpunkt kann ferner die Löschungs-
klage mit Bezug auf solche Patente nicht angehoben
werden, für die vor Inkrafttreten des obigen Beschlusses
die in Art. 18 des erwähnten Bundesgesetzes festgesetzte
dreijährige Frist schon abgelaufen ist. Dieser Beschluß
trat am 20. Februar 1916 in Kraft.

Schweizerische Ausstellung von Mustern der Spiel-
wareubrauche und der Beschäftigungsmittel für Kinder
tu Zürich. Die Schweizerische Zentralstelle für das Aus-
stellungswesen, zugleich Schweizerisches Nachweis-
bureau für Bezug und Absatz von Waren in
Zürich veranstaltet vom 15. März bis 15. April 1916
in den Räumen des Kunstgewerbemuseums Zürich eine
Ausstellung von Mustern der Sviefnwrenbránck!? und
der Beschäftigungsmittel für Kinder. Es handelt sich

hiebei ausschließlich darum, Wiederverkäufern zur Orien-
tierung über den Stand der Industrie und zu Befiel-
lungen Gelegenheit zu geben.

Der Zweck der Ausstellung ist ein vollständig kauf-
männischer, eine dekorative Ausstattung, rote sie bei
öffentlichen Ausstellungen nötig ist, fällt daher vollständig
weg; dagegen wird in den Kreisen in- und ausländischer
Händler ausgiebig für den Besuch Propaganda gemacht.
Ein Katalog in drei Sprachen ist vorgesehen. Jeder
Teilnehmer muß entweder durch einen eigenen Ange-
stellten oder durch das gemeinsame kaufmännische Bureau
an der Ausstellung vertreten sein. Da ein Bundesbei-
trag an die Kosten gesichert ist, so werden auch die Aus-
lagen für die Beteiligung sehr mäßig sein. Dies ist um
so mehr zu begrüßen, da es sich bei der Erstellung der
in Frage stehenden Waren oft um minderbemittelte und
hausindustrielle Kreise handelt.

Eine Versammlung des Feue-wehr-Offizierkorps
der Stadt Zürich verhandelte über eine neue Vor-
läge für die Schaffung einer Berufs-Feuer-
wehr. Der projektierte Bau bei der Tierarzneischule
ist mit den nötigen Werkstätten, Bureaux. Wohnungen
für einen Mannschastsbeftand von 80 bis 35 berechnet
und die Anschaffung der nötigen Automobile usw. würde
einen Kostenaufwand von über 500,000 Fr. erfordern.
Ferner wurde mitgeteilt, daß im kommenden Sommer
die Delegierten-Versammlung des schweiz. Feuerwehr-
Vereins in Zürich tagt.

Aus de« Berichte« der Schweizerische» Arbeits-
ämter. St. Gallen: Die Nachfrage nach Arbeits-
kräften ist auf allen Gebteten wesentlich zurückgegangen;
eine drückende Arbeitslosigkeit ist aber trotzdem nicht be-
merkbar. Rorschach: Unverändert flaue Geschäfts-
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